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Bericht 
des Verkehrs ausschusses 

über die Regierungsvorlage (189 der Bei
lagen): . Bundesgesetz, mit dem das Eisen

bahngesetz 1957 geändert wird 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 27. Juni 1975, G 10/75-14, den zweiten 
Satz in § 12 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes 1957, 
BGBl. Nr. 60, aus den in den Erläuterungen zur 
RegJierungsvorlage dargestellten Entscheidungs
gründen als verfassungswidrig aufgehoben und 
für das Außerkrafttreten eine Frist bis zum 
31. Mai 1976 besoimmt. Der gegenständliche Ge
setzentwurf beinhaltet daher eine legistische Neu
fassung dieser Bestimmung, die es dem Bundes
minister für Verkehr ermöglicht, eisenbahn
behördliche Geschäftsfälle an den örtLich zustän
digen Landeshauptmann zu delegieren. 

Dr. Lenzi 
Berichterstatter 

Der Verkehrsausschuß hat den vorliegenden 
Gesetzentwurf ·in seiner Sitzung am 3. Juni 1976 
in Verhandl.ung gezogen. 

Nach Wortmeldungen des Berichterstatters so
wie der Abgeordneten Dr. S c h m i d t und 
Kam m e rho fe r und des Bundesministers für 
Verkehr L a n c wurde der Gesetzentwurf mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Verkehrsausschuß stellt 'somit den Antrag, 
der Natlionalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (189 der Bei
lagen) die verfassungsmäßige Zusuimmung ertei
len. 

Wien, 19760603 

Troll 
Obmann 
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